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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und Stadtplanung 610.3/025/2021 
 

Innenstadtentwicklung Erlangen - Anfrage (Grüne Liste): Sachstand zur 
Regelungen der Sondernutzung im Innenstadtbereich 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

15.06.2021 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
334, 634, 632, WA, 242-2, 631, EB772, WA  
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die Stadtratsfraktion der Grünen Liste hat am 04.05.2021 eine Anfrage zum Sachstand der geplanten 
Neuregelungen der Sondernutzung im Innenstadtbereich gestellt. In dem Schreiben wird darauf 
hingewiesen, dass die Verwaltung im Januar beauftragt wurde den grundsätzlichen Umgang mit 
Sondernutzungen im Innenstadtbereich ganzheitlich und interdisziplinär zu prüfen. Die Verwaltung 
wird darum gebeten folgende Fragen zu beantworten: 
 

 Wurden bereits Gespräche geführt und wird ein beschlussfähiges Konzept für die Sommer-
monate vor der Sommerpause vorgelegt? 

 

 Liegen insbesondere zum Umgang und für die Erweiterung der Außenbestuhlungsflächen für 
diesen Sommer 2021 Vorschläge vor, und könnte dieser Aspekt ggf. vorgezogen werden? 

  
Die Fragen können wie folgt beantwortet werden: 
 
Zu dem Thema „Sondernutzung im Innenstadtbereich“ wurden bereits amtsinterne Gespräche ge-
führt. Für die KW23 ist ein erstes ämterübergreifendes Gespräch geplant, in welchem die bisherigen 
Erkenntnisse ausgetauscht und Lösungsansätze für den zukünftigen Umgang mit Sondernutzungen 
entwickelt werden sollen. Mit einem beschlussfähigen Konzept vor der Sommerpause ist nicht zu 
rechnen.  
 
Für den Umgang mit Außenbestuhlungsflächen gelten befristet bis zum 31.10.2021 weiterhin gelo-
ckerte Regelungen. Hierzu zählen der Entfall von Sondernutzungsgebühren, ausgenommen der 
Verwaltungsgebühren, der Entfall einer gestalterischen Bewertung und die Möglichkeit die Son-
dernutzungsflächen deutlich zu erweitern. Die Anträge werden weiterhin einer verkehrlichen Beurtei-
lung unterzogen. Diese Regelungen stellen eine deutliche Erleichterung für die Beantragung und 
Genehmigung von Sondernutzungen dar. Mit weiteren Vorschlägen für die Sommersaison 2021 ist 
nicht zu rechnen. 
 
 

 
 
 
Anlagen:  
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-  Anfrage (Grüne Liste): Sachstand zur Regelungen der Sondernutzung im Innenstadtbereich  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 


	Datum
	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

